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OGH 2000/09/05, 5 Ob 18/00h 

 

Der Oberste Gerichtshof hat als Revisionsgericht durch den 

Senatspräsidenten des Obersten Gerichtshofs Dr. Klinger als 

Vorsitzenden sowie die Hofräte des Obersten Gerichtshofs Dr. Floßmann, 

Dr. Baumann und Dr. Hradil sowie die Hofrätin des Obersten Gerichtshofs 

Dr. Hurch als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Partei Dr. 

Wilfried S*****, wider die beklagte Partei Ing. Wilhelm B*****, vertreten 

durch Dr. Karl Pacher, Dr. Michael Pacher, Mag. Jörg Vollmann, 

Rechtsanwälte in Graz, wegen S 194.540,20 sA, infolge Revision der 

klagenden Partei gegen das Urteil des Oberlandesgerichtes Graz als 

Berufungsgericht vom 19. Oktober 1999, GZ 5 R 68/99f-126, womit infolge 

Berufung beider Parteien das Urteil des Landesgerichtes für 

Zivilrechtssachen Graz vom 5. März 1999, GZ 18 Cg 281/94g-113, 

teilweise bestätigt und teilweise abgeändert wurde, in nichtöffentlicher 

Sitzung zu Recht erkannt: 

 

Der Revision wird teilweise Folge gegeben und das angefochtene Urteil 

dahin abgeändert, dass die Entscheidung des Erstgerichts 

wiederhergestellt wird. 

 

Der Kläger ist schuldig, dem Beklagten die mit S 12.684,81 bestimmten 

Kosten des Berufungsverfahrens (darin S 2.114,13 USt) und die mit S 

3.290,-- bestimmten Kosten des Revisionsverfahrens binnen 14 Tagen zu 

ersetzen. 

Entscheidungsgründe: 

 

Der Beklagte hat in den Jahren 1988 bis 1995 in verschiedenen 

Gerichtsverfahren Gutachten im Fachgebiet des Schrift- und 

Urkundenwesens erstellt. Im Jahr 1993 war er als Sachverständiger in die 

Liste des Landesgerichts für ZRS Graz eingetragen. 
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Mehrere Gutachten des Beklagten wurden jeweils zu späteren 

Zeitpunkten von anderen Sachverständigen desselben Fachgebietes als 

falsch widerlegt und festgestellt, dass seine Untersuchungsmethoden 

wissenschaftlich nicht anerkannt und ungeeignet sind. 

 

Der Kläger ist Rechtsanwalt und verfasste im Auftrag von Margaretha 

H***** im Jahr 1989 einen Kaufvertrag über eine Liegenschaft. Nach dem 

Inhalt dieses Vertrages kaufte Frau H***** eine Liegenschaft von ihrem 

Stiefsohn Siegfried R***** um einen Kaufpreis von S 400.000. Die 

Vertragsunterzeichnung fand am 7. 7. 1989 in der Kanzlei des Klägers 

statt. Siegfried R***** unterfertigte dabei den Kaufvertrag, ein 

Rangordnungsgesuch und ein Beglaubigungsblatt des zur Beurkundung 

gleichfalls anwesenden Notars Dr. G*****. Die Kaufpreisübergabe sollte zu 

einem späteren Zeitpunkt erfolgen, wobei der Kläger die Vertragspartner 

darauf hinwies, dass die Kaufpreisübergabe ihre Sache sei. Einige Tage 

später erschien Margaretha H***** in der Kanzlei des Klägers und 

ersuchte, ihr ein Schriftstück aufzusetzen, in welchem Siegfried R***** den 

Erhalt des Kaufpreises bestätigen sollte. Der Kläger diktierte daraufhin 

den Text einer solchen Bestätigung seiner Angestellten, die dann die 

Bestätigung mit folgendem Wortlaut auf Schreibmaschine schrieb: 

 

"Ich, Siegfried R*****, bestätige hiemit, den Kaufpreis laut Kaufvertrag vom 

07.07.1989 in der Höhe von ..... S 400.000 (in Worten Schilling 

vierthunderttausend) von der Käuferin, Frau Margaretha Maria H*****, zur 

Gänze ausbezahlt erhalten zu haben. 

 

G*****, am 15.07.1989". 

 

Das Datum der Bestätigung wurde dabei entsprechend den Angaben von 

Frau H***** gewählt. 
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Diese verließ mit der Bestätigung die Kanzlei und brachte sie einige Tage 

später mit der darauf befindlichen Unterschrift von Siegfried R***** samt 

Vermerk seines Geburtsdatums in die Kanzlei des Klägers zurück. 

 

Diese Bestätigung wurde weder vom Kläger noch einer seiner 

Angestellten nach ihrer Unterfertigung verfälscht, ergänzt, vervollständigt 

oder dgl. 

 

Einige Zeit später kam es zu einem Strafverfahren gegen Margaretha 

H*****, in dem ihr unter anderem angelastet wurde, sie habe dem 

Siegfried R***** die den Gegenstand des beschriebenen Kaufvertrags 

bildende Liegenschaft betrügerisch herausgelockt, ohne ihm den 

vereinbarten Kaufpreis von S 400.000 bezahlen zu wollen. Margaretha 

H***** legte in dem gegen sie geführten Strafverfahren die beschriebene 

Bestätigung über den Erhalt des Kaufpreises vor. In der 

Hauptverhandlung gegen Margaretha H***** wurde der Kläger als Zeuge 

einvernommen und gab an, dass diese Kaufpreisbestätigung zur Gänze in 

seiner Kanzlei hergestellt worden sei und nicht nachträglich verändert 

worden sei. Siegfried R***** gab als Zeuge an, nach seinen 

Unterschriftsleistungen in der Kanzlei des Klägers keine weiteren 

Schriftstücke mehr unterfertigt zu haben. 

 

Der Einzelrichter übermittelte den Akt daraufhin der 

Untersuchungsrichterin zur Einholung eines Sachverständigengutachtens 

darüber, ob die im Kaufvertrag vom 07. 07. 1989 und in der Bestätigung 

vom 15. 07. 1989 aufscheinenden Unterschriften und Ziffern von gleicher 

Hand, insbesondere von jener des Siegfried R***** stammen und ob die 

auf der Kaufpreisbestätigung geschriebene letzte Zeile "G***** am 15. 7. 

89" in einem Zug mit der gleichen Schreibmaschine geschrieben oder 

nachträglich mit der gleichen Maschine oder einer anderen 

Schreibmaschine beigesetzt wurde. 
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Die Untersuchungsrichterin beauftragte daraufhin den Beklagten mit einer 

diesbezüglichen Gutachtenserstellung und übermittelte ihm den gesamten 

Originalakt, welcher auch das Protokoll der Zeugenaussage des Klägers 

enthielt. 

 

Der Beklagte erstattete daraufhin sein Gutachten, in dem er unter 

anderem zum Schluss gelangte, dass zunächst nur eine Bestätigung mit 

dem Wortlaut "Ich, Siegfried R*****, bestätige hiemit, den Kaufpreis laut 

Kaufvertrag", versehen mit einer Strichlierung in der nächsten Zeile, 

geschrieben worden sei. Diese sei dann von Siegfried R***** unterfertigt 

worden. Danach sei die Bestätigung unter Zuhilfenahme einer 

Folienunterlage wiederum in dieselbe Schreibmaschine eingespannt und 

dahingehend ergänzt worden, dass sie den späteren Gesamtext 

beinhaltete. 

 

Der Akt wurde daraufhin, nachdem auch die Staatsanwaltschaft wiederum 

Einsicht genommen hatte, von der Untersuchungsrichterin an den 

Einzelrichter rückübermittelt. 

 

Der Rechtsvertreter von Frau H***** im Strafverfahren informierte den 

Kläger über den Inhalt des Gutachtens. Dieser sah sich daraufhin mit dem 

Verdacht konfrontiert, er sei an der Herstellung einer verfälschten Urkunde 

und damit an der Straftat des Betruges in der Qualifikation des § 147 Abs 

1 Z 1 und Abs 2 StGB beteiligt gewesen. Er befürchtete, dass ihm auf 

Grund dieses Gutachtens die Einleitung eines Strafverfahrens sowie eines 

Disziplinarverfahrens mit den Rechtsfolgen des Berufsverbots oder des 

Verbots von Vertretungen vor Gerichten bevorstehen könnte. Daraufhin 

holte er Informationen über die Person des Beklagten ein und wendete 

sich an den Sachverständigen für Kriminologie Mag. Dr. N*****, der ihm 

mitteilte, dass eine Überprüfung des Gutachtens eigentlich nicht sein 

Fachgebiet sei, jedoch in der Folge bereit war, das Gutachten zu 

widerlegen, woraufhin der Kläger ihm den Auftrag zur Erstattung eines 
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Privatgutachtens erteilte. In diesem Privatgutachten kam Dr. N***** nach 

einer konventionellen Untersuchung einer Kopie der Bestätigung zum 

Schluss, dass keine stichhaltigen Hinweise auf eine Verfälschung der 

Urkunde im Sinn einer Manipulation nachzuweisen seien. Für dieses 

Gutachten stellte der Sachverständige S 12.000 incl. USt in Rechnung, die 

der Kläger auch bezahlte. Weiters erteilte der Kläger dem 

Sachverständigen Dr. G*****, einem Sachverständigen für Kriminologie, 

Schrift- und Urkundenwesen, einen Gutachtensauftrag. Auch dieser 

Sachverständige beurteilte auf Grund der ihm zur Verfügung gestellten 

Kopie die Unrichtigkeit und Unbrauchbarkeit des Gutachtens des 

Beklagten. Dieses Gutachten langte beim Kläger am 30. 6. 1994 ein, der 

Kläger bezahlte hiefür S 30.966 incl. USt. 

 

Weiters holte der Kläger noch Gutachten eines Sachverständigen Dr. 

D***** ein, der das Gutachten ebenso als wertlos bezeichnete, bezahlte 

hiefür S 13.440 sowie das Gutachten eines Sachverständigen Prof. Dr. 

M***** aus der BRD, der das Gutachten ebenfalls für unrichtig und wertlos 

befand und DM 2.730 an Honorar erhielt. 

 

Diese vier Privatgutachten übergab der Kläger dem Rechtsvertreter der 

Margaretha H*****, der sie im Strafverfahren vorlegte. 

 

Kurz darauf bekannte sich Margaretha H***** für schuldig und wurde in 

der Folge verurteilt. Das Gutachten des Beklagten wurde im Verfahren 

nicht mehr erörtert und auch nicht verlesen. 

 

Weder von Seiten des Einzelrichters noch von Seiten des Staatsanwalts 

wurde dem Kläger erklärt, dass man beabsichtige, ein Strafverfahren 

gegen ihn einzuleiten. 

 

Der Kläger bewirkte schließlich noch eine Streichung des Beklagten von 

der Liste der Sachverständigen beim Landesgericht für ZRS Graz. 
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Fest steht weiters, dass das Gutachten des Beklagten falsch war und die 

angewendeten Untersuchungsmethoden nicht dem Stand der Technik und 

der Wissenschaft entsprachen. 

 

Aus dem Titel des Schadenersatzes begehrt der Kläger vom Beklagten 

den Ersatz der Kosten der vier Privatgutachten in Höhe von S 75.826 

sowie den Betrag von S 118.714,20 für eigene Aufwendungen, die er 

ausgehend von einer Bemessungsgrundlage von S 1 Mio nach dem 

RATG ermittelte. Diese Tätigkeiten seien erforderlich gewesen, um vom 

Kläger ein Strafverfahren und ein Disziplinarverfahren abzuwenden. 

Verursacht worden seien diese Aufwendungen durch ein unrichtiges 

Gutachten des Beklagten, wodurch der Kläger, der bereits als Zeuge über 

die Verfassung der Bestätigung einer Kaufpreiszahlung über S 400.000 in 

seiner Kanzlei ausgesagt hatte, zu Unrecht in den Verdacht des 

Mitwirkens an der Straftat der Frau H***** geraten sei. 

 

Der Beklagte bestritt das Klagebegehren und beantragte dessen 

Abweisung. Er beharrte zunächst darauf, dass das Gutachten nicht 

unrichtig gewesen sei bzw dass ihm keine Gelegenheit zu einer 

mündlichen Erörterung und damit Vollendung des Gutachtens geboten 

worden sei. Jedenfalls habe er die Aufwendungen des Klägers nicht 

verursacht, weil zu keinem Zeitpunkt gegen den Kläger 

sicherheitsbehördliche oder strafgerichtliche Erhebungen eingeleitet oder 

durchgeführt worden wären. Der Kläger habe auch gegen die 

Schadensminderungspflicht verstoßen, da die Einholung von vier 

Privatgutachten jedenfalls nicht erforderlich gewesen sei. In eigener 

Sache stehe dem Kläger überdies kein Honoraranspruch zu. 

 

Der Beklagte habe auch in seinem Gutachten keinen konkreten Verdacht 

gegen den Kläger ausgesprochen, insbesondere nicht, dass der Kläger 

bei einer allfälligen Manipulation der Urkunde mitgewirkt habe. Ein 
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Vertragsverhältnis hinsichtlich der Gutachtenserstattung habe zwischen 

dem Kläger und dem Beklagten nicht bestanden. Als Zeuge im 

Strafverfahren falle der Kläger nicht in den Schutzbereich des im Interesse 

einer ordnungsgemäßen Rechtspflege erstatteten Gutachtens. 

 

Das Erstgericht verpflichtete den Beklagten, dem Kläger S 30.966 sA 

(Kosten des Gutachtens Dris. G*****) zu bezahlen und wies das 

Mehrbegehren ab. 

 

Ausgehend von den oben wiedergegebenen Feststellungen bejahte das 

Erstgericht eine Haftung des Beklagten gemäß §§ 1299 f ABGB 

gegenüber dem Kläger. Nach ständiger Rechtsprechung habe der 

gerichtlich bestellte Sachverständige jeder Prozesspartei persönlich für 

den durch sein falsches Gutachten entstandenen Schaden zu haften. Im 

Falle einer auf Vertrag beruhenden Gutachtenserstattung sei ein Dritter in 

den Schutzzweck dann einzubeziehen, wenn vom Gutachtensbesteller in 

einer auch für den Sachverständigen erkennbaren Weise bei 

Auftragserteilung auch die Interessen dieses Dritten mitverfolgt werden. 

Es komme daher maßgeblich darauf an, zu welchem Zweck das 

gegenständliche Gutachten eingeholt worden sei. Da der Kläger im 

Strafverfahren als Zeuge bereits ausgesagt hatte, dass die fragliche 

Bestätigung vom 15. 7. 1989 in seiner Kanzlei in einem Zug hergestellt 

worden sei, liege es auf der Hand, dass sich der zweite Teil des 

Gutachtensauftrags, nämlich zu überprüfen, ob die letzte Zeile von 

derselben Schreibmaschine gleichzeitig geschrieben worden sei oder 

nachträglich beigesetzt worden sei, unmittelbar auf die Frage der 

Richtigkeit der Aussage des Klägers bezogen. Damit seien aber auch die 

Interessen des Klägers an der Feststellung der Richtigkeit seiner Aussage 

mitverfolgt worden. Der Kläger liege daher auch als Zeuge im 

Schutzbereich der Sachverständigenbestellung. 
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Aufwendungen, die der Kläger getätigt habe, um einen drohenden 

Schaden, nämlich eine strafrechtliche oder disziplinarrechtliche Verfolgung 

abzuwenden, seien ersatzfähig, soweit sie sinnvoll und zweckmäßig 

gewesen seien. Dies treffe allerdings nur auf das Gutachten des 

Sachverständigen Dr. G***** zu. Der Gutachter Dr. N***** habe dem 

Kläger mitgeteilt, dass die Gutachtenserstattung eigentlich außerhalb 

seines Fachgebietes liege, weshalb der Kläger diesen Sachverständigen 

nicht hätte beauftragen dürfen. 

 

Weil den Kläger gemäß § 1304 ABGB eine Schadensminderungspflicht 

treffe, hätte er außer dem ersten Privatgutachten, das die Methoden des 

Beklagten als ungeeignet und fehlerhaft nachgewiesen habe, keine 

weiteren Privatgutachten einholen dürfen. Diese Gutachten hätten über 

das Gutachten Dris. G***** hinaus keine weiteren Aufschlüsse mehr 

gebracht. Die weiteren Gutachten seien daher nicht zu ersetzen. 

 

Das anwaltliche Honorar, das der Kläger in eigener Sache fordere, sei ihm 

nicht zuzuerkennen, weil er trotz Aufforderung keinen Nachweis über die 

Art der verrechneten Tätigkeiten erbracht habe. 

 

Das daraufhin von beiden Parteien angerufene Berufungsgericht erkannte 

in teilweiser Bestätigung und teilweiser Abänderung dahin, dass das 

gesamte Klagebegehren abgewiesen wurde. 

 

Dass ein Privatgutachter nicht nur seinem Auftraggeber, sondern unter 

bestimmten Voraussetzungen auch einem Dritten für die Richtigkeit seines 

Gutachtens zu haften habe, weil diesfalls ein Vertrag zu Gunsten Dritter 

oder ein Vertrag mit Schutzwirkung zu Gunsten Dritter vorliegt, lasse sich 

nicht ohne weiteres auf die Haftung für ein gerichtliches Gutachten 

erstrecken. Für den Umfang der Schutzwirkung sei der Zweck des 

Gutachtensauftrags maßgeblich, der im Strafverfahren darin liege, die 

Berechtigung oder Nichtberechtigung einer erhobenen Anklage zu prüfen. 
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Damit stellten sich aber die Wirkungen gegenüber einem Zeugen im 

Strafverfahren nur als Seitenwirkung der Gutachtenserstattung dar, 

sodass der Zeuge nicht in die Schutzwirkung einzubeziehen sei. 

 

Im Weiteren meinte das Berufungsgericht, die Gutachtenserstattung sei 

mangels Erörterung des Gutachtens in der Hauptverhandlung noch nicht 

abgeschlossen gewesen, weshalb der Kläger auch keine unmittelbar 

bevorstehenden Strafverfolgungsmaßnahmen gegen ihn befürchten habe 

müssen. Eine pflichtgemäße Prüfung hätte die Staatsanwaltschaft Graz in 

diesem Verfahrensstadium zu Verfolgungsmaßnahmen gegen den Kläger 

nicht veranlasst, dies umso weniger, als eine namentliche Erwähnung des 

Klägers im Gutachten nicht erfolgt sei. Im Übrigen hätte der Kläger mit 

Vorlage eines Privatgutachtens allein einen allfälligen Verdacht gegen ihn 

auch nicht entkräften können. Der Kläger habe die vier Privatgutachten 

auch zu anderen Zwecken verwendet, nämlich sie dem Rechtsvertreter 

der Frau H***** zur Vorlage im Strafverfahren übergeben und die 

Gutachten überdies dazu verwendet, eine Streichung des Beklagten von 

der Sachverständigenliste zu erwirken. 

 

Das Berufungsgericht verneinte aus diesen Gründen eine Haftung des 

Beklagten für die Unrichtigkeit seines Gutachtens gegenüber dem Kläger. 

 

Das Berufungsgericht erklärte die ordentliche Revision nach § 502 Abs 1 

ZPO für zulässig, weil höchstgerichtliche Rechtsprechung zur Haftung 

eines gerichtlich bestellten Sachverständigen gegenüber einem Zeugen 

im Strafverfahren fehle. 

 

Gegen dieses Urteil richtet sich die Revision des Klägers wegen 

Mangelhaftigkeit des Berufungsverfahrens und unrichtiger rechtlicher 

Beurteilung mit dem Antrag auf Aufhebung des zweitinstanzlichen Urteils 

und Rückverweisung der Rechtssache an die erste Instanz, in eventu auf 

Abänderung im Sinne einer Klagsstattgebung. 
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Der Beklagte beantragt, der Revision nicht Folge zu geben. 

 

Die Revision ist aus den vom Berufungsgericht angeführten Gründen 

zulässig, sie ist auch teilweise berechtigt. 

 

Nach Lehre und ständiger Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs 

haftet ein Sachverständiger für ein unrichtiges Gutachten nicht nur seinem 

Auftraggeber, sondern auch einem Dritten unter der Voraussetzung, dass 

der Besteller bei der Einholung des Gutachtens für den Sachverständigen 

erkennbar gerade auch die Interessen des Dritten mitverfolgte. Diese 

Haftung resultiert aus einer Verletzung objektiv-rechtlicher Sorgfaltspflicht 

zu Gunsten eines Dritten. Der Dritte wird in den Schutzbereich 

einbezogen, wobei sich die Beantwortung der Frage, ob die Interessen 

eines Dritten mit der Gutachtenserstattung verfolgt werden, nach der 

Verkehrsübung, im Besonderen aber danach richtet, zu welchem Zweck 

das Gutachten erstattet wurde. Voraussetzung für die Haftung eines 

Sachverständigen gegenüber einem Dritten ist, dass er damit rechnen 

muss, dass sein Gutachten die Grundlage für dessen Dispositionen bilden 

werde (vgl SZ 69/258 mwN). 

 

Auch ein gerichtlich bestellter Sachverständiger, der im Prozess ein 

unrichtiges Gutachten abgibt, haftet den Parteien gegenüber persönlich 

nach § 1299 ABGB (SZ 11/225; SZ 50/98; SZ 57/105, SZ 58/42, SZ 60/2; 

RS-Justiz RS0026316, 0026319, 0026360). 

 

Schon in der Entscheidung SZ 60/2 wurde darauf hingewiesen, dass "es 

sich bei der Frage, inwieweit der gerichtlich bestellte Sachverständige 

nicht nur dem Gericht und der vertraglich bestellte Sachverständige nicht 

nur seinem Vertragspartner gegenüber" hafte, "um verwandte 

Problemkreise" handle. 
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Mit der kürzlich ergangenen Entscheidung 1 Ob 79/00z hat der Oberste 

Gerichtshof in Abkehr von bisheriger Rechtsprechung die 

Vermögensinteressen des Erstehers in den Schutzzweck der Normen 

über die Schätzung des Exekutionsobjekts einbezogen und "somit die 

nach der geltenden Rechtslage mögliche Harmonisierung der Haftung des 

im gerichtlichen Zwangsversteigerungsverfahren bestellten 

Sachverständigen gegenüber dem Ersteher mit der Haftung des 

Privatsachverständigen gegenüber Dritten erreicht". 

 

Auch hier ist zu Grunde zu legen, dass nicht nur die Prozessparteien vom 

Schutzzweck der gerichtlichen Bestellung mitumfasst sind und ihnen 

daher der Sachverständige persönlich für den Schaden aus einem 

fahrlässig erstatteten unrichtigen Gutachten haftet, sondern dass diese 

Haftung unter den für die Haftung des Privatsachverständigen gegenüber 

Dritten (siehe SZ 69/258 mwN) entwickelten Grundsätzen für die Folgen 

eines unrichtigen Gutachtens sich auch im deliktischen Bereich auf 

weitere Personen ausdehnen lässt. Dabei genügt es noch nicht, wenn 

erkennbar bei einer Gutachtenserstattung mittelbare Auswirkungen auf 

Dritte möglich oder sogar wahrscheinlich zu gewärtigen sind, sondern 

richtet sich die Frage, ob Interessen Dritter verfolgt werden, wie bei der 

Haftung des privaten Sachverständigen gegenüber Dritten, nach dem 

Zweck des Gutachtens. Zutreffend hat das Berufungsgericht ausgeführt, 

dass die Einholung eines Gutachtens im Strafverfahren der Erforschung 

der materiellen Wahrheit dient, also die Grundlagen dafür schaffen soll, 

die Schuld oder Unschuld eines Angeklagten festzustellen. Ergibt sich im 

Zuge eines Strafverfahrens aus dem dem Sachverständigen erteilten 

Auftrag oder aber im Zuge der Befundaufnahme, dass ein Verdacht 

besteht, dass ein anderer als der Beschuldigte bzw Angeklagte als Haupt- 

oder Nebentäter in Betracht kommt, muss wegen der amtswegigen 

Verpflichtung zur Verfolgung von Straftaten mit dessen Verfolgung 

gerechnet werden, so dass auch jener vom Schutzzweck der gerichtlichen 

Bestellung eines Sachverständigen mitumfasst ist, ohne dass es darauf 
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ankommt, ob der Betreffende als Zeuge im Verfahren vernommen wurde. 

Der Gutachtensauftrag umfasst in einem solchen Fall 

Tatsachenermittlungen zur Aufklärung einer bestimmten Straftat, mit 

deren Verfolgung vom Sachverständigen auch gegenüber einem anderen 

gerechnet werden muss. Sofern diese Tatsachen auch den Gegenstand 

anderer Beweismittel, etwa von Zeugenaussagen, bilden, stehen sie noch 

im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Zweck des 

Gutachtensauftrags, sodass auch derjenige, der durch ein Gutachten in 

den Verdacht einer falschen Zeugenaussage gerät, vom Schutzzweck mit 

umfasst ist. 

 

Zutreffend argumentiert der Kläger damit, dass durch den zweiten Teil des 

Gutachtensauftrags, nämlich festzustellen, ob die Urkunde zur Gänze und 

gleichzeitig auf derselben Schreibmaschine verfasst wurde oder eine 

spätere Hinzufügung erfolgte, auch seine allfällige Mittäterschaft bzw die 

Richtigkeit seiner Aussage überprüft werden sollte, was seine 

Einbeziehung in den Schutzzweck der Sachverständigenbestellung 

gebiete. 

 

Tatsächlich ließ die vom Sachverständigen (unrichtig) ermittelte Art der 

Vorgangsweise den Schluss zu, die Fälschung und Herauslockung der 

Unterschrift des Verkäufers aus Anlass der Unterfertigung des 

Kaufvertrags seien in der Kanzlei des Klägers, wahrscheinlich sogar unter 

seiner Mitwirkung, erfolgt. Zum Schutz seiner Ehre und seines 

wirtschaftlichen Rufs war der Kläger daher berechtigt, im nötigen Umfang 

geeignete Schritte zu setzen, um den Vorwurf strafbaren Verhaltens von 

sich abzuwenden, ohne dass er auf die Einleitung eines Strafverfahrens 

hätte warten müssen. Die Widerlegung eines falschen Gutachtens kann 

nur wiederum durch ein Gutachten erfolgen, im Fall, dass kein 

gerichtliches Verfahren anhängig ist, nur durch ein Privatgutachten, 

welche Maßnahme zur Schadensabwehr jedenfalls nicht von vornherein 
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als ungeeignet angesehen werden müsste, der Gefahr einer 

Strafverfolgung zu begegnen. 

 

Ein adäquater Kausalzusammenhang mit der deliktischen Schädigung 

durch den Beklagten ist daher zu bejahen. 

 

Zutreffend hat das Erstgericht gemäß dem Gebot der 

Schadensminderungspflicht nicht die Einholung des ersten Gutachtens 

zuerkannt (weil nicht von einem geeigneten Sachverständigen erstellt), 

wohl aber die Kosten des zweiten Gutachtens. Dass danach noch die 

Einholung weiterer Gutachten notwendig oder sinnvoll gewesen wäre, hat 

der Kläger nicht unter Beweis gestellt. In diesem Stadium war eine 

Auseinandersetzung mit der Frage der Unrichtigkeit vom Beklagten in 

anderen Verfahren erstatteter Gutachten nicht geboten. 

 

Was die weiteren Aufwendungen des Klägers betrifft, die er nach dem 

RATG ersetzt haben will, ist eine neuerliche Relevierung der 

Mangelhaftigkeit des erstinstanzlichen Verfahrens, die das 

Berufungsgericht bereits verneint hat, dem Revisionswerber versagt (vgl 

Kodek in Rechberger2 Rz 3 zu § 503 ZPO mwN). 

 

Seiner Revision war daher teilweise Folge zu geben. 

 

Die Entscheidung über die Kosten des Berufungs- und 

Revisionsverfahrens gründet sich auf die Bestimmungen der §§ 43 Abs 1, 

50 ZPO.  


